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SATZUNG

der

Gemeinnützige Genossenschaft

W*lJfflURA
eG

DAS UiTTERT{E}TET{

§ I Name, SiE und Gegenstand

Der Name der Genossenschaft lautet GerneinnüEige Genossenschaft Kita{atura eG.
tler Sitz der Genrenschaft ist Scfionberg.
Gegenstand des Unternehmens ist der Arfrau und wirtschafUicfie Beüieb von NATLJRII-
Kindergärten für die Kinder der Mitglieder, einschließlich aller für den Betrieb erforderlichen
Eindchtungen- Daneben können weitere Eindclrtungen betieben uerden, die geeignet sind, den
Gegen§and des Unternehmeos a fördem und dern Nu2en der Mitglieder zu denen-

4. Die Genossenschaft füdert die Betreuung von l(ndem auf landuvirtscfiafficrren Betrieben, in der
Natur und im l.kngärg mitTleren" so*b dieAs- und Fstböürng von NafuRn+ädagegen

5. Die Genossensctaft ist Mitglied im BAGLoBe.V.

§ 2 GemeinnütsigerZweck

1- Die Genossenschaft verfolgrt ausscfiließlicfr und urmitblbar gemeinnüEige und mildtEitige Zvvecke
im Sinne des Abscfinittes ,SteuerbegünS(;te Zrflede' der Abgabenordnuqg. Zweck der
Genmenscfiaft iS cfe FörderurUg vür Erziehung und Bildurg- Der S*ungszvueck wird
venrirklicht insbesondere durch Unterhaltung von NATLIRA-Kindergärten für die Allgemeinheit,
ohne Rücksicfit auf rdigiöse Weltanscfiauung entspreclrcnd freihei0i*er, dernokratischer
Grurdordnung, Stand oder VennögenwertEltnisse der lritglkder. Sie ist selbeüos tflig und
verfolgrt nidrt in ers{er Linie eigennirtscfidicfie Zrvecke-

2. Miüd der Genrenscrnft dürfen nur für de sütngsnräßlben Zued«e venfl€ndet wden- Die
Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigensc{raft als Mitglieder. auch keine
sonstigen Zuwendungen aus Mittdn der Genossenschaft. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden, bei
Auflösung oderAuftrebung der Genossenschaft nidit mehr ab ihre eingezahlten Gescfräftsanteile
zurück-

3. Es darf keine Person durch Ausgaben, db den Zwed<en der Genossenschaft frernd sind, oder
durch urwertEltnisrnäßE hohe Vergütnngien @ünstigü rerden.

4. Eine Beteiligung der Genossenschaft an Gesellschaften und sonstigen Personenvereinigungen
einschließlictr der Körperschaften des ötrentlichen Rechts ist zulässig, soweit diese sbh in
Ünereingimmung mit genreinnüEigen Zvvedren der Geneenschaft befinden.

5" Db Genossenscfrdt kann durch SpenOen gerneinnützige und wissenschafüicfp Zwecke anderer
Eindtfitungei fördem-
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MITGLIEDSCHAFT

§ 3 Erreö der li$ltordscftaft

1. Die Mitgliedschaft wird enrorben von natüdichen Personen, deren Kinder einen NATLIRA-
Kindergarten besucfren, sowie von Mitarbeitem der von der Genossenschaft betriebenen
Eindchtungen.

2. Die Mitgliedscfidt können femer nafrlrlicfte oder juddiscfie Personen erwerben. die den
Gegensfiand des Unternehmens ar fördem bercit sind-

3. Zum Erwerb der Mitgliedschaft bedarf es einer unbedingten schriftlichen Beitrittserklärung. Über
den Beitritt entscheidet der Vorstand.

§4 Kündigung

1. Jedes Mitglied kann seine Mitgliedschaft zum Ende des Geschäftsjahres durch schriftliche
Erklärung kündigen. Die Erkläirung muss mindestens 3 Monate vor Schluss des Geschäftsjahres
beim Vorstand eingehen-

2- Sowdt ein Mitglied mit mehreren Gescfiäfuanteilen beteiligü ist, ohne hierzu durch die SaEung
oder eine Verdnbarurg mil der Gencsenscfiaft verpflit*tet zu sein" kann es scfirifrit*t einen oder
mehrere seiner weiteren Geschäftsanteile zum Schluss eines Geschäftsjahres - unter Einhattung
einer Frist von 3 Monaten - kündigen.

3- Wid dne juristiscfie Person aufgeEst oder erliscfrt sie, so endet db Mitdiehaft mit dent
Schluss des Gescfräftiahres, in dern de Auflö*ng oder das Erlöscfien wirksn geuorden ist- lm
Falle der Gesantecfitsnacfifdge wird die Mitsfiedscfeft ttis zum Scfiluss des Gescfiäftsjahres
durch den @ fortgeseilzt-

§ 5 übertragung des Geschäftsguthabens

1- Ein Mitglied kann iederzeit ardr im Laufe fu Geschffiahres, sein Gescharftsguthaben durch
scfrriffik*ren Vertr4 dnern andelen überttagien und hierdurcfi aus der Genossensc*taft ohne
Auseinanderse2ung auscfieiden, sofem der Erurcrber an seiner Stelle Mi§lied wird. lst der
Erwerber bereits Mitglied, so ist die Übertragung des Geschäftsguthabens nur zulässig, sofern
sein bisheriges Geschäftsguthaben nach Zusctrreibung des Gescfiäftsguthens des Veräußerers
den zuläss(pn Gesambeünag der Gescfiäftsantdle, mit denen der Erwerber befieiligt ist oder sic*t
beteili gt nictrt übersteigt-

2. Ein Mitgt[ed l nn sdn ges*Aquffi1 ohre aus der kpssenscttd aususcfieklen,
teihrrreise übertragen und damit die Anzahl seiner Geschäftsanteile veningem. Absatz 1 gilt
entsprechend.

3- Die ÜUertragung des Gescfraftsguhäens bedarf außer in den Fällen des

§ 76 Ab. 2 Genens*aftsgesetz der Zustimmung des Vorsüands.

§ 6 Ausscheiden durch Tod

Mit &rn Tod eines MitglieG getrt seine Mitglieffit auf die Erben über. Sie erdet mit dem Schluss
d6 Gesc*räf[iahres, in denr der ErHl dnge{reten ist- tIe Erben können die Mitdiee€fiaft nur auf
Antragfortseüen



§ 7 Ausschluss

1. Ein Mitglied kann vqn Vorsfiand zrm Scfiluss des Gescftäft$ahrcs aus der Genossenscfiaft
ausgescfilossen weden:

, a) Vltrenn es üü admafoer sctrriflfictpr Afforderung unter Androhurg des Arsscfilusses den', nach GeseE, Satzung oder sonstigen der Genossenschaft gegenüber bestehenden

. Vqrpflichtungennichtnachkornmt-
b) Wenn es in anderer Wdse durc*r sein Verhalten dm Ansehen oder die wirtschafüicfien

Belange der Genossenschaft oder eines ihrer Mitglieder scfiäcl§t oder zu scftadigen versucht-
2- Beabsicfrtigü die Genmenscftaft dn Mi§lietl au=uscfilid3en, so ist ihm vorher vqn Vorstand

Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Hierbei sind ihm die wesentlichen Tatsachen, auf
denen der Ausschluss beruhen soll, sowie der saEungsmäßige Ausschließungsgrund mitzuteilen.
DerAusscfiluss ist dem Mitglbd uruerz@lir*r miüds eingeschriebens Briefes mihrteilen-

3- Gegen den Ausschluss kann d6 Mitglied innerhdb eines llonats seit derAbeendung des Briefes
schriffidr Beschwerde dnlegen, über die der ALfsadrM endgultb entscheidet Die
BescfiwerdeentscheiOung des Aufdcfttsr# iS genmenscftafrSnbrn enQullb-

4. Sobald der eingeschriebene Brief abgesandt ist, kann der Ausgeschlossene weder Mitglied des
Vorstandes, nocfi des Auf§chtsrates sein. Ebenso kann er bei Generalversarnmlungen
seine Mitgf iedsechte nic*rt ausüben.

5- Der Bescfiluss über den ArJsscftluss eirm Mitglieds, das dem Arrfsichtsrat oder dern Vorstand
ang€hfit" erfo§ft durcfi die Generafuersarnmlurg-

§ 8 Auseinandercetzung

1- Für die Auseinarudersetzung nisc*ren dern ausgescfriedenen Mitgilied und der Genossenschaft i$
der festgeselfte Jdrrcsäscfiluss m@ebend. tlas Gescfiaftsguür*en des Atsgps.*tiedenen ist
binnen 6 Monaten, frühesfiens redocfr nacfr der Fe#dlung des Jahres*scfilusses durrfi die
Generalversammlung auszuzahlen. Auf Rticklagen und das sonstige Vermögen der
Genoosensctraft hat er kdnen Anspruch. Die Gencsenschaft ast berechtig( bei der
Auseinandersetzung die ihr gegs! das ausgescfiiedene Mitglied zustehenden Forderungen gegen
das auszuzahlende Guhaben aufzurecfinen-

2. D AbsaE 1 grlt e@rec*rcnO für dfte ArseinarderseEung ttei der lGrdiguqg eimelner
Geschäftsanteile.

RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER

§ 9 Rechb der liQlieder

Jedes Mitglied hat das Recht,
1. die Leistungen der Genossenschaft nach Maßgabe der Satzung zu benuEen,
2- an den Generalversanrmlungen teilzunetnnen und das Stimmrecht auszuäben. Jedes Mitglied hat

eine Stimme. Natürlache Personen könren das Stimmrecfit nictrt durch Bevolknäcftt(;te ausüben.
Juri$iscfie Personen üben ihr Slfunrnrectt durcfi dne mit scfiriffis Volknacfit versehene Petson
aus.

3. rechEeitig vor Feststellung des Jahresabschlusses durch die Generalversammlung eine Abschrift
des Jahresabscfilusses, des Lagebericrrtes, sondt dbser getzlidt erforderlich ist, urd des
Beridtes desA.rfsi*rtgates auf seine l(osfien ztr veda€en,

4- dc zusarnmeng#e Ergebnis des Pnlfungsbericfits einansefien,
5- db Niedersdtrift der Generdversarrnlurg dnasehen-

§ 10 Pflichten der ltllitglieder

Jedes Mitglied hat die Pflicht,
1- den Bestimmurgen ds Genrcenschdtsgesetzes, der Satrurqg und. den Beschlüssen der
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Generalversammlung nachzukommen,
db Einzahlungen ar.rf den Gesc*räftsanteil oderurdtere Geschäfuanteile gieml § 29 der Satzung
zu ldsfien,

Iri. ORGANE

§ 11 Organe 
)

Die gesetzlichen Organe der Genossenschaft sind:
A DerVor$ard
B DerAufsichtsrat
C De Gererafuersammlung

A DERVORSTAND

§12 Geschftführuqg

1. Der Vorstand teitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung.
2. Der Vorstand führt die Geschäfte der Genossenschaft gemäß den Vorschriften der GeseEe,

insbesondele des Genossensffisgesetzes, der Satrung und der Gescttäftsordnung für den
Vorstand-

3. Der Vor$and ist beschlussfädg, wenn mehr a*s dh llä|fu siner Mitglkder mituitlct Erfasst seine
Beschlüsse mit der Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein
Antrag als abgelehnt.

4. Bechlüsse, die über den regelmäß§en Geschäfubeüieb hinausgehen, insbesondere
Grundstücksgescfiäfte soflie Beschlüsse, die über den Wert von EUR 10O-m0,ü) hinausgehen,
bedürfen der Eins{immigkeit des Vorstandes n*h vorheriger Zu§irnmung durch den Aufsicfttsrat.
Sie sind zu prdokollieren.

5. Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und
gewissenhaften Gscträftsldters einer Genossenschaft anzurenden- ÜbervertraulicheAngaben
und Geheimnisse, narnenüich Betriebe- oder Geschaftsgeheimnisse, die ihnen durch die Tätigkdt
im Vorstard bekannt geuvorden sind, haben sb Sfllscfnre§en zu berahren-

6- tlerVorstand hat insbesondere
c) a) die Gescträfte entsprechend Zrrveck und Gegenstand der Genossenschaft

ordnungsgemäß zu führen und
b) die für den ordnungsgernäßen Gescrräftsbefieb rptwendigen personellen und sacfilicfien

Maßnahmen rechEeitig zu planen und durchzuführen;
d) c) eine Gescfiäftsordnung nach fuihörung des Furfsichtgates aufzusftellen, de vqn

Vorshnd einstimmig zu bescfiließen und von dlan Vorsfiandsrnfulhdem zu unterzeicfinen
ist;

e) d) die Mi§liederliste nach Maßgabe des Genossenschaftsgesetzes (§ 30 GenG) zu führen-



§ t3 Vertrctung

Der Vorstand verfitt die Genossensctnft ge*)trüicfr urd außergerftfiüirfi- fXe Ertdlung von Prokura,
fianOtungwdlmdrt und son§igen VoLnacfiten zur rccfrbgescfiäflfclren Verffirrg istzulässig.
Jezwei tlofstanOgnitglieder oder ein Vor#rdsmi$lied in Gerneinscfiaft mit dnern Prol«udsten sind
gemeinsam vertretungsberechtigt.

§ 14 ZusammenseEung
1- Der Vorstand besilefit aus minde#rs zrei, tröchsbns fürf Mitgfiedern-
2. Der Vorstand wird von der Generafuersammlung auf d[e Dauer von drei Jahren garählt.

Wiedenrahl ist möglich. Die vozeitige Abberufung eines Vorstandsrnitgliedes erfolgt durch die
Generalversarnmlung mit dner llehrheit vqrTt der gol@ atgegebenen Stinmen auf Vorscfilag
des Aufsichtsrates. lm Fdle der Abberufurg ist das be{rffiene Vorstandsnritgfied vorher zu hören.

3. Eler Auf§r*rtgat kann drzelne Vorstan&ni$kder durcfi l/lefirheitsbescfiluss von 7. dler
Aufsi*rtsatsrnitglkds vuläfig t*s zur Entsüe*fmg der ohre Varug drmrberufenden
Generalversammlung ihres Amtes entheben.

4. Wird eine MindesEahl des Vorstandes unterschritten, ist eine Nachwahl unverzüglich erforderlich.
5. Die Mitglieder des Vorstands und des Aurfsicfrtgats kürnen eine argernessene Vergütung

erhalten, über die im Fdle des Vorstands der Aufsicfrtg:at und im Falle des Aufsichtsrats db
Generafuersarrnlung entscte:det- Den Milgfedern des Vor$nds und des Arfsiclttsrats serden
Auslagen und Aufirendungen erstattet.

§ 15 Teilnahme an den Sitsungen dee Aufsichtsrat*

Die Vor$ndsrnitgfieder sird berechtigü an den §üEungen des fufsichtsrates teilzunehmen, renn
nicht durch Bescfrluss des A.rfdchtsrates für den Einzefdl anderes bedirrunt wird-

§ I6 Berichterctattung gegenüber Aufsichtsrat

1. Der Vorstand hat den Mitgliedern des tufsichtsrates auf deren Verlangen jederzeit Ein§cht in die
Bücher der Genossenscfidt zu gantähren-

2- Der Vor$nd ist verpflicfttef, +atesnens fünf tlon# nacfi Ablanf «les Gesdafhiahres den
Jahresabschluss und den Lagebericht, soweit dieser gesetzlich erforderlich ist, aufzustellen, dem
Aufsichtsrat unverzüglich und sodann mit dessen Bemerkungen der Generalversammlung zur
Fest$ellung des Jahresabscfilusses vorzulegEn-

3. Der Vorsfiand hat dem fußsicfrftsrat minde#ns vierH!ffrlicfi. auf Verlangen aucfi in kürzeren
Zeitabsfiainden" u-a- voru.degen,

4. eine Übersicfrt über die gescfiäfilicire Entwicklung der Genossenscfiaft im abgelaufenen Zeitraum,
sowie

5- einen Bericfrt über besondere Vorkommnisse, hieräber ist vorab erforderlictenfalls der
Vorsitrende des Auf§chtsrates zu versiEindigen.

6- Der Haushaltsplan, aus dern insbmrdere der lnveditbns. und l(4italbedarf für das folgende
Gescffftiahr heruorgehen, ist mindestens zutd tlonate vor AHad des vorhergehenden
Geschäf§ahres vorzulegen.

6



B DERAUFSIGHTSRAT

§ 17 Zusammenseüuqg, Wahl und Anrtszeit

1; Oer Aufsichtsrrat besteht aus mindestens 3 Mitg{iedem, die von der Generalversammlung gewählt
v.üade4.

2. Die Amtszeit be@ü drei Jahre- Sie beginnt mit dern Scfrluss der Generalversammlung, in der das
Aufsicttsratsrni$ied gaßaHt wurde und erdet mit Scfrluss der Generalversammlung, die im
driüen Gdiäft$ahr nach derwdrl fdgtt l,\rie&ruüahl Lst zulHg.

3. Vorzeitig ausscfreidende oder abberufene Mitglieder werden durch die Generalversammlung
erseEt. Sie müssen in einer außerordentlichen Generalversammlung erseEt werden, wenn die
Tahl der vertildbenden Mitglieder wr§er als 2 beeä$ Ers#rmhbn erfolggt für den Rest der
Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds-

4- Jedes Mitglied - mit Ausnatme der Volstandsrnitdieder - l«ann in der Generalversammlung
lGndidaten ftlr den Aufsicfttsrat vorscfilagen. E»e Wäl wird rrch den Bedinrnungen des § 27
AbsaE 1 der SaEung durchgeführt. Der Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, als Aufsichtsrats-
mitglieder zu nählen sind. Für einen lGndidaten kann dabei nur janreils eine Stimme abgegeben
werden. G€nrählt sind die lGndidaten, db die mdsten Stimmen, minddens aber die Hälfte der
gültig abgegebenen Stimmen auf sicfr vaeinigen. Wird die Mefrrheit nicht frr die erforderliche
Anzahl dq zu nähkenden Aufsichbratsrnitglieder enei*rt findet insoreit ein neuer Wahlgaqg
nach Sätzen 4 und 5 sHt.

5. Dauemd verhinderte Mitglieder sind von der Generalversammlung abzuberufen.
6. Aus dern Vomfiand ausgeschiedene Mitglieder können erst in den Afsichtsrat gerEhlt werden,

uenn sie für ihne gesante Vo{silandsfrit(feit en[det worden sind.

§ 18 Konstituierung und Beschlussfassung

1- Der Aufsicfitsrat nvählt aus seiner Mitte eiren VorsiEenden sde anei Stellverteter-
2. Der Aufsichtsat ist bescfilussfähig, wenn nach schrifükfier Einladung mit rrl6cfentlicher Frist mehr

als die Hälfb seins Mitglieder anrcrd sird. EXe Tdlnatme von Mi§liedem des Aufsicfitsrates
an einer Sitzung und an der AbSimmung ist aucfi über Femkornmunikationsmedien (2.8. skype)
zulässig.

3- Eler Aufsicfitsat fasst seine Beschlässe mit ds l,lehrheit der gül@ abgegebenen Stimmen.
Stimmenthaltungen urd ungülfue Sftnmen trrerden nicfit mitgerecfinet- Eld Stirrnengldcftheit dlt
ein Antrag als {ddrnt

4- Eine Bescfilussfassqg L* in üirqgenden Fäbn arcft ofuie Einberufung einer Siätrg im Wege
schriftlicher Abstimmung oder durch andere Femkommunikationsrnedien zulässig, wenn der
Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter eine solche Beschlussfassung veranlasst
und kein Mitglied desArf§chtsrats diesem Verfahren widerspricht.

5- Bescfilässe §nd zu Beweisalecken zu protokollieren- Die Protokolle sind forüaufend zu
nrtrnmederen und vqn ffi oder dessen StellverHer und vsn Scfiriftfrhrer
oder dessen Stellvertreter zu unterzeichnen.

6. \Mrd über Angelegenheiten der Genossenschaft beraten, die die geschäftlichen lnteressen eines
eivelnen Aufsir$tsratsrnitgliedeq seines Elrcgatten, seirer Eltem, Kinder urd Gescfiwister oder
einer von ihm kraft Geetzes oder Volknacfit vertrctenen Person berühren, so darf das betloffene
Anfsft*tsratsrnitgfki an der Beraturq und Abs{immuqg nk$t teilnefunen. th Auf§chtsrats-
mitgted ist jedodr vor der Bescftkssfassung an hören-

§ {9 Aufgaben und Pflichten

1- Die Auf§clrtsratsrnitglieder haben bei ihrer Tätigkeit die Sorgfaft eines ordentlk*ten und
giwissenhaften rfurfskhtsratsrnitglieds einer Geneenscfiaft atuurenden- Sie haben über alle
verhaulicfien nngaten und Gefidmnisse der Gerpssenscfraft sowie der Mi§lieder, die ihnen
durch die Tätigkeit im Ar.rfsichtsrat bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren.

2. Der Aufsicht§rat hat den Vorstand bei seiner Gschäfts{ührung zu überwachen und zu beraten,
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sowie sich zu diesem Zweck über die rechtlichen und wirtschafüichen Angelegenheiten der
Genossenscfiaft zu untenirfiten. Er hat den Jdrres*scfiluss, den ta@en*t, seit dieser
geseElicfi erforderlk*r ist, urd den Vorscfrlag des Vorffirdes für db Verrendung eines
Jahresäberscftusses oder für dfie Deckung dnes Jahresfehlteltages zu prüfen. Er hat sicfi
darüberzu äußäm und der Generahersrrntung va Fe#turg des Jahres*actrlusses Ben:cfrt
zu erstatten. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates hat den lnhalt des Prüfungsbedchts zur Kenntnis
zu nehmen-
Zur'Erfüllung seiner Aufgaben ffi er mindesüens vierteljährlictr zusammen. Erzelheiten Uber
Einberufung und Abhuf der Sitzungen, Abstimmuqgen und Konstifuierung des Aufsichtsnates
regelt dne Gescträfuordnung-

4. Ein Exemplar der Geschfftsordnung is{ jedem Mitglied des Aufsichtsrats gegen Empfangs-
bescheinigung auszu händigen.

5. DerAuf§cfitgat ist gdralten, in Situati«rnen, in denen dfe Arrfg# der Genenschaft oder deren
Bestand gefähdet dnd, geeigneüe Maßnafrnen in Sime des § 38 GenG zu ergrdfen-

§ 20 Gemeinsame SiEungen von Vorctand und Aufisichtsrat

Vsstand, Aufsichtsrat und kürnen zu den
Sitrung einberufen. E»ese Gamdnsame
beratende Funktion.

C DIEGENERALVERSAMMLUNG

Grundsätre der Gescftdtspolitik zu dner gierneinsanen
Sitrung hat keine Entscfeidurgsbefugnisse, sondem

§ 2l Ziele und Zrständigkeibn

1. Die Mitglieder üben ihre Rechte gem. § 43 des GenG in der Generalversammlung aus. Jedes
Mitglied hat eine Stimme. Der Beschlussfassung der Generakersammlung unterliegen neben in
dieser S&ung bezeidneten son$igen fuigplegenheiten insbesondere

a) AnderungderSatzung;
b) Aufl -erng der Genossenschaft
c) FortseEung der Genossenschaft nach beschlossener Aurflösung;
d) Verschmelzung, Spaltung und Formwechsel der Genossenschaft nach den Vorschriften

des Umw,and ungsgeseües;
e) Ausffit aus geff)ssenscfiaffi[cfien Verbärden und Vereinigungen;
0 Wk enuf der Besbflung vo]r Miiügtedern des Vor$andes sowie von Milgliedem des

Aufslrttslaües;
g) Bestäitigung einer einstweiligen Amtsenthebung des Vorstandes gemäß § 40

GenossensctraftsgeseE
h) Fesßtellung des Jahresabscfrlusses, Verwendung des Jahre§ibersc*russes oder

Deckung des Jahresfehlbetrages;
i) Entlasürng desVor#nds und desAufsicfitsrats;
j) Wahl der Mitglieder desVors{andes und Aufsichtsrats;
k) Ausschluss von Vorstands. und Aufsichtsratsmitgliedem aus der Genossenschaft;
l) Verfolgung yon Regressansprücften gegen im Amt b€findfcfie Vorsiands- und

Aufsifrbratsrnitglieder
m) Arderuqg der Recfrtsform-

§ 22 Friet und Tagungsort

1. Die ordentliclte Genenalversammlung findet innerhab der ersbn 6 üonate nacfi Ablauf des
Gesctäftsjahres $atl

2- Außerordenüictp Generalversanrnlurgen könren nacfr Bedarf dnberufen werden.

§ 23 Einberufung und Tageeordnung



1. Die Generalversammlung wird durch den Vorstand einberufen. Der Aufsichtsrat ist zur
Einbenrfung Uerechtigt und venflicfitet, renn ein gese2liclter oder satzungsgemäßer Grund
vorliegt oder renn dies im lnteresse der Genossensdraft erforderlk* ist" namenüicfi auf
Verlangen des Prüfungwerbardes. 10% der Mi§feder köryten in Te{form unter Angabe des
Znecks und der Grände die Einberuftmg dner anßerorffik$en GenerdversanmlurE verlangen
Die Einberufung der Generalversammlung erfolgrt durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher
Mitglieder in Terdform. Dabei muss zwischen dem Tag des Zqgangs (Abs. 3) und dem Tag der
Generalversammlung eine Frist von mindesftens mi Wocfren liegen. ln der Benacfiric*ttigung ist
die vorgesetene Tagesordnung bd<anntangeben- Anträge auf Ergärzung der T4esordnung
können unterAngabe des Zwecks und der Grürde gpsfiellt werden" hierzu bedarf es des zehten
Teils der Mitglieder. Der Antrag muss dem Vorstand spätestens eine Woche und zvvei Tage vor
dem Tag der Generalversammlung schriftlich vorliegen.
ln den Fällen des Absatzes 2 ge*ten die entsprecfienden Mitbilurgen als zr.lgegaqgen, wenn sie
arei T4e vor Beginn der Frist abgesendet worden §rd-

§ 24 Versammlungsleitung

Den Vorsi2 in der Generalversanmlurqg führt ein Mitglied des Aufisicfitsrates- Durch Beschluss der
Generalversammlung kann der Vorsitr für den Einzeltrll eirern anderen Mitglied oder Vertreter des
zus;tEindigen Prüfungr oder SpiEenverbardes übertragen Hden- Der Vorsiffi der General-
versammlung emennt im Bedarfs{all einen Schriflführer und die erforderlichen Stimmenzähler.

§ 25 Teilnahmerecht derVerbände

Der zuständige Prüfungwerband und der SpiAervertand können an jeder Generalversammlung
teilnetrmen und das Wort eryreifan. Db srtsprdsxlen Einldungen sind ddrcr fristgerecht (§ 23
Ab§. 2 dieser Satamg) ar versenfui-

§ 26 Entlastung

ÜOer Oie Entldnng von Vorstard und Aufsicfitsat ist getrennt abzustimmen; hierbei haben die
Mi§lieder des Vor#rdes und des Aufisicütsrates kein Stfunmrecht

§ 27 Abstimmungen und Mehrheitserfordemisse

1- Abstimmungen werden mit l-lar&eicfen durcfigeführt. Sie mäasen geheün mit Slimmzef,tdn
erfdgen, urenn der Vorstand, der Aufdchtsrat oder mindestens der vbte Tdl der bei einer
Bescft ltresfmung hierüber güttb atgegebenen Stimmen es verlangü-

2. Wird eine Wahl mit Handzeichen durchgeführt, so ist für jedes zu vergebende Mandat ein
besonderer Wahlgang erforderlich. Geu,ählt ist, wer die meisten Stimmen erhalten hat- Sind nicht
metrr lGndidaten vorgscfrlagen, als Mandate neü zu beseüen §nd, so kann gemeinsam (en
bloc) überdie lGndidaten abgedimmtwerden, dem dem nkfitwklersprocften wird-

3- lllfird dne Wdrl mit Simmreüd durctrg€führt, so hd jede WaHberecfttigte so vide Stimmen" wie
Mandate zu vergeben sind. Eler Wahlberechtig[e bezeictnet auf dem Stimmzettel die Balerber,
denen er seine Stimme geben will; auf einen Bewerber kann dabei nur eine Stimme entfallen.
Ge\iählt sind die Beuerber, die die mdsfien S:timmen erhalten.

4- Der Gevyähfte hat unverzüglicfi gegenüber der Genrcenschaft zu erklären, ob er die Wahl
annimmt

5. ÜUs gne Anderung der Satzuqg, d[e Aufl6surg oder Versdrmeüzurqg, Spalturg oder
Formwechsel der Genossenschaft, den Austritt aus genossenschaftliehen Verbänden und
anderen Vereinigungen kann nur mit einer Mehrheit von Yt der in der Generalversammlung gültig
abgegebenen Stimmen bescfi lren weden-

2.

3.
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6. Über eine Anderung der §§ 1 Abs. 3, 27 Abs. 5 und 6 sowie 29 dieser Satzung kann nur
einstimmig mit dlen in der Generalversanmlung $r[ig *gegebenen Stfonmen beschlen
werden- In desen Fälbn ast d,e Generalversarrnlung nur bescfilussfähig renn mindesfiens 2/3
der Mitgfider erschienen sind.

7- Db Beschlä,sse der Generalvesanmlung bedürbn der eirrfachen Mehrtrcit der gällig
. afuegebenen Stirnmen, soweit nicht das Gesetz oder die Satzung eine gößere Mehrheit
, vorschreiben.

8. Bei @r Feststellung de Stimmverhältnisses rerden nur die gültigen Stimmen giezählt;
Stimmenthalfungen und ungüllige Stimmen werden dabei nit*rt berucksichtfu[

9- Elei Bescfilussfiassung über Ob Anderung der Recfttsfiorm ist über die giesetdicfien Vorsc*rriften
hinaus die Anuesenheit von 213 dler Mitglieder in einer nur zu diesem Zt,eck einberufenen
Generalversamml ung erforderlich.

§28 Pno,bkoll

Über die Beschlüsse der Generalversarnmlung ist unter Beachtung der Vorschriften des § 47 GenG
eine Niederschrift anzufertigen.

V. EIGENKAPITAL UND HAFTUNG

§ 29 Geochliftsanbile, Geschäftsguüaben und Einzahlungspf,icht

1. Der Geschäftsanteil beträgt EUR 350,00. Jedes Mitglied kann beliebig viele Geschäftsanteile
zeichnen. Für jedes Kind, das eine NATURA-Einrichtung besucht, ist mind. ein Geschäftsanteilzu
zeichnen (micfi beteiligung).

2- Der Gescträftsantdl ist sofort eimuzahlen. Der Vorsiland kann auf Anbag die Eirzahlung in Raten
zulassen. ln diesern Fall sird nach der Beiffitserklärurg im l-itonat 15O,€, im 2.Monat 100,€
und im 3.Monat 1ü),€zr enüicftten.

3. Die auf den Geschäftsanteil geleisteten Einzahlungen, abzüglich zu( Verlustdeckung
abgeschriebener Beträge, bilden das Gescfräftsguthaben eines Mitgliedes. Die Abtretung,
Verpfändung oder sonslige Verfügung &r ds Gescfiaftsguthaben §nd unzulässig und der
Gencsensctpft gegenüber unwirksn- Der Genossenscfiaft gegenüber haftet d6
Gesd6fts$üraben für dnen emipn fu#" den db Genrcensctrdt in lnsolverz- oder
Vergleichwerfahren des MitglieG erleiffi.

4. Das Geschäftsguthaben darf, solange das Mitglied nicht ausgeschieden ist, von der
Genossensclraft nic*rt ausgeahlt, nicfit aufgerechnet oder im gmcfiäfficfien Bef,rieb der
Genossenscfrdt ds Sicherheit verwendet werden. Eine gescftuldete Einzahlung darf nicfit
erlassen nerden; gegen diese kann dc Mitglied niJrt aufucfinen.

5. tIe Abhetung oder Verpfändung des Geschafrsguthäens an fkiüe ist urzulilssig urd der
Genossenschaft gegenüber unwirksam. Eine Aufrechnung des Geschäftsguthabens durch das
Mitglied gegen seine Veöindlichkdten gegenüber &r Genossenschaft ist nicht gestattet. Für das
Auseimndersetzungsguthaben gilt § 8-

§30 RücHagen

1. Zur Deckung von Bilananerlusten dient die gesetzliche Rücklage. Sie wird gebildet durch eine
jährliche Zuweisrng von mindesfiens 10% des Jahresüberscfiusses, solange die gesetzliche
Rücklage die Höhe von 10% der Verbindlicfikdten, dnscfiließli$ der Girovertrindlicfikeiten nicfit
eneictrt

2. Der resüiche Jahresäberschuss isl den Ergebnisräcld4en azuweisen, über deren Verwendung
für die satzungsmäßigen gemeinnüEigen Zwecke der Genoss€nschaft Vorstand und Aufsichtsrat
beschließen. Der Generalversarnmlung bldbt das Recht, §e zur Deckung von Bibnanerlusten zu
verwenden, uhbenornrnen.
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§31 Nachschusspflicht

Eine Nachschusspflicfit der Milglbder besteht nictrt.

vt. REcHt{ut{GsffisE1{
)

§ 32 Geschäftsjahr

Das Gesc*räftsjahr ist das lGlenderjahr.

§ 33 Jahreeabschlues und Lagebericht

Nacfi Ablauf eines jeden Gescfräftsiahres hat der Vorsiland für deses dnen Jahresabsc*rluss und den
Lagebericfrt, soweit dieser geseülk*r erforderlic*t ist aufuu#llen. Jahresabscfiluss, Lagebericht",
srcit dieser gpseülk*r erforderf,cfi lst" und Bedüt des Arfsichtsr# solbn mindestens eine Wocfie
vor der Generalversarnmlung in den GeschäftsrElumen der Genossenschaft oder an einer anderen
bekannt zu machenden Stelle zur Einsicht der Mitglieder ausgelegt oder ihnen sonst zur Kenntnis
gebrachtrrerden-

§ 34 [leckung eines Jahrcsfiehlbelrages

1. Über die Deckung eines Jahres{ehlbetrages beschließt die GeneraMercammlung.
2- Soreit ein Jahresfehlbetrag nicfit auf rreue Recfinuql vorgetrage l oder durch die Heramiehung

anderer Ergebnisrücklagen gedeckt wird, isü er durch die gesetzliche Rücklage oder durcfr
Abscfireiburg von den eescft*ts$rthäen der Mitgilieder oder durcfi bekfes a4feich zu dedren"

3- Werden die Gescfrä@uülaben anr Dedrung des Jahresfehltetrages terargezogen, wird der auf
das einzelne Mitglied entfallende Verlustanteil nach dem Verhältnis der übernommenen
Geschäftsanteile aller Mitglieder bei Beginn des Geschäfisiahres, in dsn der Jahresfehlbetrag
entstanden ist, berechnet.

§ 35 Liquidation

Nach der Auflösung der Genossenschaft fällt das Vermögen der Genossenschaft, soweit es die
eingezahlten Geschäftsanteile der Mitgfieder ubersteigü, an den BAGLoB e.V., der es unmittelbar und
ausscfiließlic*r für gerneinnüEige, mildtäftp oder kirchli*p Zwecke zu verwenden hal

§ 36 Bekanntmachungen

Die Bekannündrungen der Gerrcssenschaft weden, soweit gps2licfr oder in der SaEung nidrts
Aheicftendes vorgescfirieben ist, auf der öffenüicfi zugänglichen lntemetseite der Genossenschaft"
der Jahresabscfrluss und der giesetdi«*e Lagebenidrt wie die in § 325 HGB genannten Unlerlagen
nerden nur im Bundesanzeiger verffentlicht. Bei der Bekanntmachung sind die Namen der Personen
anzugeben, von denen Sie ausgeht.
§ 37 GedchtsstandDer Geddrtsstand für alka Streifukdten aus dem Mitglklwerhältnis miscfien
den Mitgliedem und der Genossenschaft ist Kiel.

§ 38 Wirksamkeit derSatzung
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Der Gerichtsstand fär alle Sbeitigkeiten aus dem Mi§liedsverhältnis zwischen den Mitgliedern und der
Genossenschaft ist Kiel.

§ 38 Wirl«samkeit der Satzung

Sowei[,in.dieser SaEung keine besondere Regelung getroffen ist, gelten die geseElichen Vorschriften
des GenG. Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser SaEung verlieren die ilbr§en Bestimmungen
nicht ihre Gültigkeit. Filr eine infolge der Unwirksamkeit entstehende Lücke ist eine dem Sinn und
Zwecke dieser SaEung entsprechende Regelung anzuwenden.

Schönberg, 9. Juni 2017
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